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Erwägungen

E. 1
B.________ wurde am 4. September 2012 nach der Verheiratung mit einer Schweizerin
erleichtert eingebürgert. Kurz darauf trennten sich die Ehegatten. Am 29. August 2013
anerkannte B.________ die am 23. Februar 2013 ausserehelich geborene A.A.________,
womit diese das Schweizer Bürgerrecht erhielt. Am 14. Dezember 2015 erklärte das
Staatssekretariat für Migration (SEM) die Einbürgerung von B.________ für nichtig, wobei
A.A.________ in die Nichtigerklärung einbezogen wurde.

Im Rahmen eines von A.A.________ und ihrer Mutter B.A.________ beim
Bundesverwaltungsgericht angestrengten Beschwerdeverfahrens hob das SEM am 9.
Dezember 2019 seine Verfügung vom 14. Dezember 2015 auf, soweit damit A.A.________
in die Nichtigerklärung der Einbürgerung ihres Vaters miteinbezogen worden war und
versetzte das Verfahren diesbezüglich in das Instruktionsstadium zurück. Daraufhin schrieb
das Bundesverwaltungsgericht am 13. Dezember 2019 die Beschwerde als gegenstandslos
geworden ab, erhob keine Kosten und sprach den Beschwerdeführerinnen eine
Parteientschädigung zu.

Mit Beschwerde vom 12. Januar 2020 beantragen A.A.________ und B.A.________ u.a.,
diesen Abschreibungsentscheid aufzuheben und ihnen eine höhere Parteientschädigung,
eine Entschädigung für weitere Auslagen und eine Genugtuung für den widerrechtlich
zugefügten seelischen Schaden zuzusprechen.

Vernehmlassungen wurden keine eingeholt.

E. 2
Die Beschwerde richtet sich gegen einen Entscheid in öffentlich-rechtlichen
Angelegenheiten des Bundesverwaltungsgerichts ( Art. 82 lit. a, Art. 86 Abs. 1 lit. a BGG ).
Dagegen ist die Beschwerde ans Bundesgericht zulässig, eine Ausnahme nach Art. 83 BGG
liegt nicht vor. Er schliesst das Verfahren betreffend Einbezug der Beschwerdeführerin 1 in
die Nichtigerklärung der Einbürgerung ihres Vaters nicht ab, dieses wird vielmehr vom
SEM weitergeführt. Es handelt sich damit um einen Zwischenentscheid, gegen den die
Beschwerde zulässig ist, wenn er einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil rechtlicher
Natur ( BGE 133 IV 139 E. 4) bewirken könnte ( Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG ) oder wenn die
Gutheissung der Beschwerde sofort einen Endentscheid herbeiführen und damit einen
bedeutenden Aufwand an Zeit oder Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren ersparen
würde ( Art. 93 Abs. 1 lit. b BGG ). Die zweite Voraussetzung fällt vorliegend ausser
Betracht. Nach Art. 42 Abs. 2 BGG haben die Beschwerdeführerinnen darzulegen, dass die
Sachurteilsvoraussetzungen erfüllt sind; bei der Anfechtung von Zwischenentscheiden
haben sie die Tatsachen anzuführen, aus denen sich der nicht wiedergutzumachende
Nachteil ergeben soll, sofern dies nicht offensichtlich ist ( BGE 138 III 46 E. 1.2 S. 47; zum



Ganzen: BGE 141 IV 284 E. 2.3 S. 287; 289 E. 1.3 S. 292).

Die Beschwerdeführerinnen legen unter Verletzung der gesetzlichen Begründungspflicht
nicht dar, inwiefern ihnen durch den angefochtenen Entscheid ein nicht wieder
gutzumachender Nachteil rechtlicher Natur droht. Das ist auch nicht ersichtlich, können sie
doch den Abschreibungsentscheid zusammen mit dem Endentscheid in der Sache
anfechten. Auf die Beschwerde ist im vereinfachten Verfahren nicht einzutreten, wobei auf
die Erhebung von Kosten ausnahmsweise verzichtet werden kann.
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